
1447 August 13 . , Konstanz
VIDIMUS DER URKUNDE1 , DIE HERZOG LEOPOLD IV . VON OESTERREICH 1397

HEMMANN UND WILHELM VON GRUENENBERG WEGEN DES MICHELS¬
AMTES VERLIEHEN HAT, AUSGESTELLT VOM BISCHOF VON KONSTANZ,
HEINRICH [VON HEWEN] , UND DEM ABT DER REICHENAU, FRIED¬
RICH [VON WARTENBERG]

~REC IV 159 , Nr . 11268

"Wir Heinrich [ von Hewen ] . . . Bischoff Zu Costantz undt fürweser des gestiffts

zu Chur [d . h . Administrator des Bistums Chur ] , undt Wir Fridrich [von Warten¬

berg ] Apt dess Gottshuses in der Rychenaw Bekhennen . . . , das für unss kommen

ist der Ehrsammen , wyssen , dess Schültheissen undt Rhats Zu Lucem . . . Pott¬

schafft [=Gesandtschaft ] , undt Hess unss verhören ein Permentin brief mit

dess . . . H. Lüpoldts [IV . ] Hertzogen Zu Oesterrych anhangenden ynsigel an

einem Permentinen Zedel besigelt derselb brieff an Perment , schrifft undt yn-



sigel gantz gerecht , unverseert , undt bath Unss dieselb Potschafft gar ernst¬

lich Jhnen glaubsam Vidimus darüber under unsem ynsiglen Zegeben , undt wysst

derselb brieff alls hienach geschriben stath : " Es folgt der Text der Ur¬

kunde von 1397 : s . Liebenau/Sempacherkrieg 232 (Nr . 109)

"Undt wan wir den obgenanten brief an allen dingen gantz gerecht gesehen . . .

haben alls vorstath , herumb von der obgenenten von Lucem Pottschafft ernst¬

licher Pitt , undt von gezügkhnuss der Wahrheit wegen so haben wir diss vidi-

mus schryben , den vorgenccnten hauptbrieff undt diss Vidimus gegen einandem

Verhört undt verläsen lassen , undt haben Sy funden von Wort Zu wort glych

luthende . . . . Undt haben darumb : Nämlich wir obgenent Heinrich Bischoff Zu

Costentz . . . undt wir Fridrich vorgenant , apt in der Rychenaw unser ynsigel

öffentlich gethan henkhen an disen brief undt Vidimus , der geben ist Zu Co-

stantz , den lZ . ten Augsten A° . 1447 . "

1 ) Die ganze die Dokumente AH 70/71 - 71D umfassende Urkundensammlung dürfte
1653 in Zusammenhang mit dem Bauernkrieg in der Kanzlei Luzern erstellt
und dem Vermittler im Bauernkrieg , Beat  II . Zurlauben , zur Verfügung
gestellt worden sein , gehört doch zu allen Dokumenten die vom Luzerner
Stadtschreiber Ludwig Hartmann  auf Seite 237 angebrachte Dorsual-
notiz : "Rotenburgs gwarsammenen ".

Kopie , von gleicher Hand wie AH 70/71C AH 70 , 235 - 236
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